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Berichte
IX. Konferenz der Justizminister 
sozialistischer Staaten
Vom 12. bis 14. Mai 1987 fand in Budapest die IX. Konferenz 
der Justizminister sozialistischer Staaten statt. Damit kehrte 
diese ständige Einrichtung multilateraler Arbeitstreffen der 
Justizminister an den Ort der ersten Justizministerkonferenz 
im Jahre 1972 zurück. Damals beteiligten sich 8 Staaten (vgl. 
NJ 1973, Heft 4, S. 111 ff.). Inzwischen sind in zunehmendem 
Maße auch junge Nationalstaaten, die den sozialistischen Ent
wicklungsweg beschreiten, Konferenzteilnehmer geworden. 
So nahmen am IX. Treffen neben europäischen sozialistischen 
Staaten die Mongolische VR, die Republik Kuba, die VR An
gola, das Sozialistische Äthiopien, die VR Mocambique, die 
VDR Jemen, die SR Vietnam, die VR Kampuchea, die VDR 
Laos und die Republik Nikaragua teil.

In dieser Entwicklung widerspiegelt sich anschaulich die 
Dynamik des revolutionären Weltprozesses und die Bedeu
tung, die die Teilnehmerstaaten den Fragen des Staates und 
des Rechts beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung 
beimessen.

Gegenstand der IX. Konferenz waren Informationen der 
Minister über wichtige Entwicklungen in ihren Ländern auf 
dem Gebiet des Rechts und der Justiz seit der VIII. Konferenz 
im November 1984 in Havanna (vgl. NJ 1985, Heft 1, S. 13 f.). 
Im Mittelpunkt standen der Meinungsaustausch über Grund
fragen der Rechtspolitik sowie theoretische und methodische 
Fragen der Gesetzgebung. Die vom Stellvertreter des Vorsit
zenden des Ministerrates und Minister der Justiz, Hans-Joa
chim Heusinger, geleitete Delegation der DDR legte die um
fangreichen staatlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten zur 
Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED 
auf dem Gebiet des Rechts und der Justiz dar.

Alle Teilnehmer schätzten ein, daß mit dem in offener und 
herzlicher Atmosphäre geführten Erfahrungsaustausch viele 
neue Gedanken zu wechselseitigem Nutzen vermittelt wurden. 
Übereinstimmend stellten sie fest, daß, ausgehend von den 
jeweiligen Beschlüssen der kommunistischen und Arbeiter
parteien auf ihren Parteitagen, die Lösung der gesellschafts
politischen und wirtschaftlichen Aufgaben eine wachsende 
Rolle des Rechts und der Arbeit der Justizorgane bedingt. In 
der Arbeit der Justizorgane gelte es, wie der Justizminister 
der UdSSR, B. W. Krawzow, mit Hinweis auf die DDR-Posi- 
tion betonte, „bürgernah“ zu arbeiten. Die Rechtspflege müsse 
zunehmend zur ureigenen Angelegenheit der Bevölkerung 
werden. Das Ziel bestehe in der Stärkung der sozialistischen 
Staaten, einer effektiven Einflußnahme auf die Lösung der 
wirtschaftlichen Aufgaben, im Ausbau der vorbeugenden 
Arbeit gegen Rechtsverletzungen und im umfassenden Schutz 
der Rechte der Bürger.

Im Erfahrungsaustausch wurde als Gemeinsamkeit für die 
Entwicklung der Rechtsetzung hervorgehoben, daß sich eine 
ständige Erweiterung und Vertiefung der demokratischen 
Mitwirkungsformen vollzieht. Das erfolgt vor allem durch den 
Ausbau der Rechte der obersten Volksvertretungen und ihrer 
Ausschüsse sowie durch die immer umfassendere Einbezie
hung der Werktätigen und gesellschaftlichen Organisationen 
in die Gesetzgebung. Übereinstimmend wurde die herausra
gende Bedeutung der Verfassungen für die Rechtsetzung der 
sozialistischen Länder betont. Zugleich wurden vielseitige Er
fahrungen zur Planmäßigkeit der Rechtsgestaltung, zur damit 
verbundenen Prognose und zur Einbeziehung der Wissen
schaft in den Rechtsetzungsprozeß vermittelt.

Von den Justizministern der jungen Nationalstaaten wur
den die Erfahrungen und die solidarische Hilfe der sozialisti
schen Staaten hoch bewertet. Zugleich verwiesen sie auf die 
unter schwierigen Bedingungen erreichten weiteren Fort
schritte bei der Herausbildung einer neuen Rechtsordnung 
und beim Aufbau von Justizorganen in ihren Ländern.

In vielfältiger Weise bot die Konferenz Gelegenheit zu 
bilateralen Vereinbarungen über die weitere Zusammenarbeit 
der Teilnehmerstaaten.

Einmütig verabschiedeten die Justizminister eine Dekla
ration zu aktuellen Fragen der Friedenssicherung, der Men
schenrechte und des Kampfes gegen den Terrorismus. Sie be
tonten darin, „ daß heute das höchste Ziel der ganzen Mensch
heit die Erhaltung des Friedens und die Sicherung des fried
lichen Lebens eines der wichtigsten Grundrechte der Men
schen ist und daß sie alle Schritte unterstützen, die gegen den 
Atomkrieg gerichtet sind und der Erhaltung eines dauerhaf

ten Friedens, der Sicherheit und der gegenseitig vorteilhaften 
friedlichen Zusammenarbeit der Völker dienen“.

Der Vorsitzende des Ministerrates der Ungarischen VR, 
György Läzär, und der Sekretär des Zentralkomitees der 
USAP Istvan Horväth, empfingen die Leiter der Delegationen 
und würdigten die Bedeutung der Zusammenarbeit der Justiz
minister der Teilnehmerstaaten. Der Vorschlag des Justiz
ministers der Sowjetunion, die X. Konferenz in Moskau durch
zuführen, wurde mit Freude angenommen.
WALTER OBERTHÜR,
Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz

Justitiartagung zu Fragen des Schutzes 
des sozialistischen Eigentums 
und der Volkswirtschaft
Das Ministerium der Justiz führte am 14. und 15. April 1987 
mit den Leitern der Rechtsabteilungen der Ministerien und 
anderer zentraler Staatsorgane sowie mit Justitiaren ausge
wählter Kombinate eine Arbeitsberatung durch, die sich mit 
Fragen des Schutzes des sozialistischen Eigentums und der 
Volkswirtschaft vor äußeren und inneren Angriffen beschäf
tigte.

Der Stellvertreter des Ministers der Justiz Dr. S. W i t 
t e n b e c k  wies in seinem Eröffnungsreferat auf die Not
wendigkeit hin, die dem sozialistischen Recht innewohnen
den Möglichkeiten in der Leitungstätigkeit konsequenter zur 
Förderung der Disziplin in der Produktion und zur Vermei
dung ökonomischer Verluste zu nutzen. Er hob hervor, daß 
den Leitern eine umfassende Verantwortung bei der Ge
währleistung von Ordnung und Disziplin zur Verhütung von 
Bränden, Havarien, Unfällen und Straftaten obliegt; hierin 
ist die Pflicht der Leiter eingeschlossen, jeder Leichtfertig
keit entgegenzuwirken und in den Betrieben und Einrich
tungen Ordnung und Disziplin strikt durchzusetzen.

Im Zusammenhang damit machte Wittenbeck auf die 
Pflicht der Justitiare aufmerksam, die Leiter bei der Erfül
lung dieser Aufgaben noch wirkungsvoller zu unterstützen. 
Besonderes Gewicht habe die Mitwirkung der Justitiare an 
der Schaffung, Konkretisierung und Durchsetzung von Kom
binats- und Betriebsordnungen mit klaren Verantwortungs
strukturen zur Gewährleistung hoher Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit. Mit dieser Zielstellung müsse ihre Zusammen
arbeit mit den betrieblichen Kontrollorganen und den auf 
diesem Gebiet tätigen -gesellschaftlichen Kräften zur Verhü
tung, Aufdeckung und Auswertung von Rechts- und Diszi
plinverletzungen weiter verbessert werden.

Der Präsident des Obersten Gerichts der DDR, Dr. G. 
S a r g e ,  referierte über den Beitrag der Rechtsprechung zur 
Vorbeugung von Straftaten gegen das sozialistische Eigentum 
und die Volkswirtschaft. Er wies auf die positiven Ergebnisse 
bei der Verbindung der Arbeit der Gerichte mit den gesamt
gesellschaftlichen Aufgaben hin und unterstrich, daß die 
Rechtsprechung und ihre Auswertung in den Betrieben und 
Arbeitskollektiven wesentlich dazu beigetragen habe, das 
Volksvermögen vor Verlusten zu schützen sowie Recht, Ord
nung, Disziplin und Sicherheit enger mit den volkswirtschaft
lichen Aufgaben zu verknüpfen.

Angesichts der ökonomischen Verluste, die durch Straf
taten und andere Rechtsverletzungen entstehen, seien auch 
weiterhin energische Anstrengungen zum Schutz der Volks
wirtschaft und des sozialistischen Eigentums nötig. Besondere 
Aufmerksamkeit sei der Bekämpfung und Verhütung von 
Straftaten im Zusammenhang mit Bränden, Havarien und 
Wirtschaftsschädigungen zu widmen. Hauptursache von Stör
fällen und Havarien sei subjektives Fehl verhalten und man
gelnde persönliche Verantwortung. Es sei erforderlich, über
all eindeutige betriebliche Vorschriften für den technologi
schen Prozeß und das Verhalten bei Störungen zu schaffen 
und für deren strikte Einhaltung zu sorgen. Den Gerichten 
erwachse die Aufgabe, mit ihrer Rechtsprechung verstärkt 
auf die genaue^ Beachtung der Sicherheitsvorschriften und 
Standards sowie auf die gewissenhafte Pflichterfüllung der 
Leiter in bezug auf Ordnung und Sicherheit in den Betrie
ben hinzuwirken.

Der Präsident ging ferner auf Fragen ein, die mit dem 
Schutz der materiellen und finanziellen Fonds vor kriminel
len Angriffen sowie mit der Durchsetzung des Prinzips streng
ster Sparsamkeit Zusammenhängen. Bei der Auswertung der 
Arbeitsrechtsprechung hob er die neuen Anforderungen her
vor, die sich in diesem Bereich aus der Entwicklung und An
wendung von Schlüsseltechnologien ergeben. Er wies auf die 
Notwendigkeit hin, die betrieblichen Arbeitsordnungen zur


